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RS OGH 1966/6/24 2Ob189/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1966

Norm

ABGB §1310

Rechtssatz

Kein Mitverschulden eines dreizehnjährigen Knaben, der auf der Lade7äche eines umgebauten Jeeps mitfährt und bei

einem Zusammenstoß herabgeschleudert wird.

Entscheidungstexte

2 Ob 189/66
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